
300 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

üI��r die Regierungsvorlage (86 der Beilagen): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Republik Lettland über die Förderung und den Schutz von 

Investitionen 

Die Förderung und der Schutz von Investitionen im Ausland wird von den innerstaatlichen Rechts
normen des ausländischen Staates geregelt, ohne daß der Heimat- oder Sitzstaat des Investors ein Recht 
hat, effiziente Schutzfunktionen auszuüben. Dies kann sich hemmend auf die im beiderseitigen Interesse 
liegende Investitionsbereitschaft auswirken. Das vorliegende Abkommen hat die Förderung und den 
Schutz von Investitionen zum Gegenstand und regelt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ua. die Ent
schädigungsptlicht bei Enteignungen, die Frage von Überweisungen und Formen der Streitbeilegung. Das 
Abkommen beruht auf dem Prinzip der Meistbegünstigung - ausgenommen Vorteile, die sich aus Inte
grationsmaßnahmen uä. ergeben. Auf Grund dieses Vertragsinstrumentes ist jede Vertragspartei in der 
Lage, die Rechte ihres Investors im Investitionsland sicherzustellen und zu vertreten. 

Das gegenständliche Abkommen ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend; sein Abschluß bedarf 
daher gemäß Artikel 50 Abs. I B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Da das Abkommen auch 
Angelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, regelt, bedarf es gemäß 
Artikel 50 Abs. I B-VG zweiter Satz auch der Zustimmung des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1995 in Verhandlung ge
zogen. 

An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin der Abgeordnete Peter R o s  e n s t i n  g I 
und der Bundesminister für Finanzen Dr. Andreas S t a  r i b a  c h e r. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des Ab
schlusses des gegenständlichen Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Finanzausschuß ist der Meinung, daß im vorliegenden Fall eine Beschlußfassung gemäß Art. 50 
Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist, da das Abkommen der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem Abschluß des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Lettland über die 
Förderung und den Schutz von Investitionen (86 der Beilagen) die Genehmigung erteilen. 

Wien, 1995 0706 

Anna Huber Dr. Ewald Nowotny 

Berichterstatlerin Obmann 
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